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L1 1 4 Schanzsattelstraße
Fahrverbot für Fahrzeuge mit über 7,5 t Gesamtgewicht ausgenommen Omnibusse
Anhörungs- und Begutachtungsverfah ren

Stellungnahme

Die Landwirtschaftskammer Steiermark erlaubt sich zum geplanten Vorhaben wie folgt Stellung zu

nehmen:

Für die Landesstraße L 114 - Schanzsattelstraße - soll für die Zeit vom 1 . November bis 15. April ei-

nes jeden Jahres ein Fahrverbot für Fahrzeuge mit über 7,5 t Gesamtgewicht ausgenommen Omni-

busse, bei Vorliegen bestimmter wetterbedingter Voraussetzungen, im Bereich der Straßenkilometer

13,6+101 m bis Straßenkilometer 23,6 + 040 m erlassen werden.

Diese Verordnung kann aus Sicht der Landwirtschaftskammer hinsichtlich des lndividualverkehrs

nachvollzogen und für sinnvoll erachtet werden. Fahrzeuge, einschließlich LKWs, nutzen diese Stre-

cke erfahrungsgemäß als Ausweichstrecke. Durch die mangelhafte und der aktuellen Wettersituation

vielfach unangepasste Ausrüstung, sowie durch die Unerfahrenheit der Fahrer kommt es bekannter-

maßen immer wieder zur Gefahrensituationen, die den Straßenverkehr behindern und unnötig belas-

ten.

lm beabsichtigen Straßenverlauf erfolgt allerdings auch ein tägliches bzw. 2tägiges und unbedingt er-

forderliches Befahren durch Milchsammelwägen, welche Frischmilch von den Bauern sammeln und

für die Anlieferung zur Molkerei verantwortlich sind. Da es sich bei Milch um ein rasch verderbliches

Lebensmittel handelt muss eine termingerechte Abholung unbedingt gewährleistet sein. Eine Umfah-

rung ist teils nicht oder nur unter unverhältnismäßiger Erschwerung möglich. Die Routenplanung kann

oft so kurzfristig nicht geändert werden. Auch diese Fahrten wären zwangsläufig von der vorgelegten

Verordnung erfasst und würden die Nahversorgung erheblich beeinträchtigen.
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Die angesprochenen landwirtschaftlichen Fahrten werden von überwiegend versierten Berufsfahrern

ausgeführt. Diese sind geschult und geübt im Befahren von Schneefahrbahnen, da sie auch regelmä-
ßig zu höher gelegenen Hofstellen gelangen müssen. Das mehrmalige An- und Ablegen von Schnee-
ketten gehört zu deren täglicher Routine. Eine Sperre für den land- und forstwirtschaftlichen Schwer-
verkehr, insbesondere für die Milchsammelwägen würde die Milchsammlung wesentlich erschweren,

verteuern und damit die regionale Wertschöpfung beeinträchtigen. Diese landwirtschaftlichen Trans-
portfahrten stellen in der Regel keine Gefährdung des Straßenverkehrs dar, da die Transporteure bes-

tens ausgerüstet sind, mit eventuell schnee- und eisbedingt erschwerten winterlichen Fahrbedingun-
gen vertraut sind und auch stets darauf vorbereitet sind.

Aus diesem Grund stellt die Landwirtschaftskammer Steiermark den Antrag, eine Ausnahmebestim-
mung für unbedingt erforderliche land- und forstwirtschaftliche Transporte insbesondere für
den Milchtransport in den Verordnungstext aufzunehmen. Eine Ausnahmebestimmung könnte etwa
wie folgt lauten: ,,Ausgenommen land- und forstwirtschaftliche Transporte

Mit dem Ersuchen um entsprechende Berücksichtigung.
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